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Informationsblatt zum Postident-Verfahren 
 

Seit Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 21.08.2008 müssen Kapitalanleger, die sich an 
geschlossenen Fonds beteiligen, identifiziert werden. Sofern die Identitätsprüfung nicht durch den 
Vermittler erfolgt, kann sie auch mit Hilfe des sogenannten Postident-Verfahrens der Deutschen Post 
AG durchgeführt werden. Die Identitätsprüfung setzt in jedem Fall die persönliche Anwesenheit des zu 
Identifizierenden voraus. 
 

ABLAUF DES POSTIDENT-VERFAHRENS 
 

1. Bitte gehen Sie mit Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie dem unten 

beigefügten Coupon zu einer Filiale der Deutschen Post AG.  

2. Dort wird ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG anhand Ihres Personalausweises bzw. 

Reisepasses Ihre Personalien überprüfen.  

3. Anschließend werden Ihre Daten per EDV auf ein Postident-Formular übertragen.  

4.       Sie bestätigen Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.  

5. Das unterschriebene Formular wird von der Deutschen Post AG an die BVT Beratungs-, 

Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH gesendet.  

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Beitrittserklärung erst angenommen werden kann, wenn die BVT 
Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH das 
ausgefüllte und unterzeichnete Postident-Formular von der Deutschen Post AG erhalten hat. 
 

 

 

 
 
 
 
 


